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1. Anlass 

Die Stadt Altlandsberg beabsichtigt, das östlich der historischen Altstadt gelegene Scheunenviertel, 

dessen  Ursprünge zum Teil bis ins 17. Jahrhundert zurückreichen, in seiner Struktur zu erhalten, zu 

sanieren und als lebendigen Stadtteil weiterzuentwickeln. Die Scheunen bilden ein bedeutendes städ-

tebauliches Ensemble, das eine wichtige Etappe der baugeschichtlichen und sozialgeschichtlichen Ent-

wicklung Altlandsbergs als Ackerbürgerstadt veranschaulicht. Aufgrund dieser historischen Bedeutung 

wurde es am 20.06.2005 unter der Bezeichnung "Scheunenviertel Bollensdorfer Weg, Fredersdorfer 

Chaussee und Strausberger Straße in 15345 Altlandsberg“ als Einzeldenkmal in die Denkmalliste des 

Landes Brandenburg aufgenommen. 

Viele der ursprünglich über 70 Scheunen sind heute nicht mehr oder nur noch in Grundmauern erhal-

ten, andere weisen z.T. erhebliche bauliche Mängel auf und sind in ihrem Bestand gefährdet. Der z.T. 

akute Handlungsbedarf war 2004 Anlass für die Durchführung Vorbereitender Untersuchungen, die  

am 11.12.2014 schließlich im Satzungsbeschluss der Stadtverordnetenversammlung über die die förm-

liche Festlegung des Sanierungsgebietes "Historisches Scheunenviertel Altlandsberg" mündeten. Ziele 

und Grundsätze der Sanierung wurden bereits am 27.11.2014 mit  SVV-Beschluss Nr. 153/14 festge-

legt.  

Um das überregional bedeutende, städtebauliche Ensemble zu erhalten und zu entwickeln sollen auf 

der Grundlage der nachfolgend beschriebenen städtebaulichen Zielplanung Fördermittel aus dem 

Bund/Land-Programm "Städtebaulicher Denkmalschutz“ eingesetzt werden. Die Zielplanung enthält 

Aussagen zu den gesamtmaßnahmebezogenen Zielen und Strategien und den notwendigen Einzel-

maßnahmen. 

Grundlage für die Zielplanung waren vorhandene Planwerke  wie der geltende Flächennutzungsplan, 

der im Bereich des Scheunenviertels eine kleinteilige Mischung aus Gewerbe (Handel, Dienstleistungen, 

nicht störendes Gewerbe) und Wohnen vorsieht. 

Ein integriertes Stadtentwicklungskonzept (INSEK), das in der Regel die Grundlage für die Ableitung 

der städtebaulichen Zielplanung darstellt, wird derzeit intensiv erarbeitet und voraussichtlich im April 

2017 von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen. Der Erhalt und die Entwicklung des histori-

schen Scheunenviertels ist Wille der Stadt Altlandsberg und wird auch im INSEK als zentrale Aufgaben-

stellung formuliert. 

Die planungsrechtliche Grundlage für die Erhaltung, Modernisierung und Instandsetzung  der Scheu-

nen und deren zukünftige Entwicklung bildet der Bebauungsplan „Scheunenviertel Altlandsberg“ aus 

dem Jahr 2006. Parallel wurden die gestalterischen Rahmenbedingungen in der seit dem 27.07.2007 

rechtskräftigen Gestaltungssatzung „Historisches Scheunenviertel Altlandsberg“ geregelt. Darüber 

hinaus hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Altlandsberg auf ihrer Sitzung am 28.08.2014 

(Nr. 54/14) die Satzung über die Erhaltung der städtebaulichen Eigenart des Scheunenviertels, die Er-

haltungssatzung "Historisches Scheunenviertel Altlandsberg", Stadt Altlandsberg, OT Altlandsberg 

beschlossen. 
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2. Bestandsanalyse und Prognose 

Die Ergebnisse der Bestandsanalyse basieren auf der Auswertung der Vorbereitenden Untersuchung, 

vorliegender Planungen und Gutachten sowie der im Februar und März 2016 vor Ort durchgeführten 

Bestandsaufnahme, die mit ersten Eigentümergesprächen und der Begehung zahlreicher Scheunen 

verbunden war. 

2.1 Bevölkerungsentwicklung / Bevölkerungsprognose 

In der nachfolgenden Tabelle ist abzulesen, dass die Einwohnerzahlen der Stadt Altlandsberg mit ihren 

Ortsteilen Altlandsberg, Buchholz, Bruchmühle, Gielsdorf, Wegendorf und Wesendahl seit 2005 fast 

kontinuierlich ansteigen, ein kurzzeitiger Rückgang im Jahr 2011 war auf eine Korrektur der Einwoh-

nerzahlen auf Basis der Zensusdaten zurückzuführen. 

Tabelle 1: Bevölkerungsentwicklung der Stadt Altlandsberg 2005-2014 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

8677 8.737 8.739 8.769 8.757 8.806 8.723 8.809 8.894 8.996 

Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg (Stichtag jeweils zum 31.12.) 

Dieser Zuwachs von ca. 3,7% in den letzten neun Jahren resultiert ausschließlich aus Wanderungsge-

winnen, insbesondere durch den Zuzug junger Familien. Diese lassen sich auf die Lage der Stadt im 

engeren Verflechtungsraum Berlins, durch vielfältige Möglichkeiten der Neubebauung von Grundstü-

cken und durch gute Lebens- und Wohnbedingungen zurückführen, die u.a. auch ehemalige Einwoh-

ner zur Rückkehr in die Stadt motivieren. 

Entsprechend der aktuellen kleinräumigen Bevölkerungsvorausschätzung des LBV ist auch für den 

Zeitraum bis 2030 für Altlandsberg ein Bevölkerungsanstieg zu erwarten. Angesichts anhaltender 

Wanderungsgewinne im Berliner Umland wird hier trotz einer insgesamt negativen natürlichen Bevöl-

kerungsentwicklung (Sterbefallüberschuss) ein Zuwachs um ca. 2.1% prognostiziert (Basis: 2013), 

wobei die Einwohnerzahl nach 2020 infolge des „demografischen Echos“ (weiterer Geburtenknick 

infolge der geburtenschwachen Jahrgänge nach 1990) wieder leicht zurückgehen wird. Insgesamt 

werden im Jahr 2030 etwa 9.100 Einwohner in der Stadt leben (Quelle: Landesamt für Bauen und 

Verkehr: Bevölkerungsvorausschätzung 2014 bis 2030, Potsdam 2015).  

Die anhaltend positive Bevölkerungsentwicklung macht die Schaffung neuen Wohnraums zu einer der 

wichtigsten Aufgaben der Stadtentwicklung. Nachdem die Potenziale in der Altstadt im Rahmen der 

Sanierung weitgehend ausgeschöpft sind, richtet sich der Fokus nun auf andere, innerstädtische Ge-

biete wie das historische Scheunenviertel, das aufgrund seiner Nähe zur Altstadt und der Möglichkeit, 

baukulturelle Ziele mit den Zielen der Innenentwicklung zu verbinden, gute Voraussetzungen für einen 

neuen (gemischten) Wohnstandort erfüllt. Dieses aus einer gesamtstädtischen Betrachtung abgeleitete 

Entwicklungsziel wurde durch den Flächennutzungsplan aufgegriffen und im Rahmen eines Be-

bauungsplans für das Gebiet konkretisiert.  
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2.2 Altersstruktur / Demografische Entwicklung 
Ähnlich wie im gesamten Bundesgebiet ist auch in Altlandsberg eine zunehmende Alterung der Bevöl-

kerung zu erwarten. Kennzeichen für diesen Trend sind ein deutlicher Zuwachs an älteren Personen 

infolge einer steigenden Lebenserwartung,  gleichzeitig sinkende Kinderzahlen, die auf die abnehmen-

de Zahl „potenzieller“ Mütter zurückzuführen ist. Entsprechend der Bevölkerungsvorausschätzung des 

LBV wird die Zahl der Personen im Kindesalter (bis unter 15 Jahren) in Altlandsberg bis 2030 um ca. 

18% zurückgehen, die gleiche prozentuale Entwicklung ist für die Bevölkerung im erwerbsfähigen 

Alter (15 bis unter 65 Jahre) zu erwarten. Die größte Veränderung wird die Personengruppe im Ren-

tenalter aufweisen (65 Jahre und älter), da hier bis 2030 mit einer Verdopplung zu rechnen ist. Die zu 

erwartende Entwicklung ist in der Tabelle 2 und der nachfolgenden Abbildung dargestellt.  

Tabelle2: Entwicklung der Altersstruktur in Altlandsberg und im Land Brandenburg 2013-2030 

 

2013 Prognose 2030 

unter 15 15-65 über 65 unter 15 15-65 über 65 

Altlandsberg 12,6% 70,7% 16,7% 10,1% 56,7% 33,2% 

Land Brandenburg 12,2% 65% 22,8% 10,8% 55,6% 33,6% 

Quelle der Daten: Landesamt für Bauen und Verkehr: Bevölkerungsvorausschätzung 2014 bis 2030, Potsdam 2015 

 

 

Quelle: eigene Darstellung; Datenbasis: Landesamt für Bauen und Verkehr: Bevölkerungsvorausschätzung 2014 bis 2030 (Pots-

dam 2015) 
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Mit der der zu erwartenden Bevölkerungsentwicklung wird sich die Altersstruktur in Altlandsberg an 

die Entwicklung auf Landesebene anpassen. Gab es bisher vor allem in der Gruppe der Personen im 

erwerbsfähigen Alter und der über 65-jährigen größere Abweichungen zum Landesdurchschnitt, die 

sich in einem insgesamt geringeren Durchschnittsalter der Altlandsberger äußerte, werden sich diese 

bis zum Jahr 2030 fast vollkommen angleichen.   

Die zunehmende Alterung der Bevölkerung stellt die Stadtentwicklung vor große Aufgaben. Auch in 

Altlandsberg gilt es, die Entwicklung neuer Wohnstandorte sowohl baulich als auch infrastrukturell auf 

die Bedürfnisse älterer Menschen abzustimmen, gleichzeitig aber auch junge Familien als Zielgruppe im 

Blick zu haben. Beide Aspekte müssen auch bei der Sanierung des Scheunenviertels Berücksichtigung 

finden. 

2.3 Städtebauliche Situation 

 
Abb. 1: Abgrenzung des Sanierungsgebiets (Quelle: eigene Darstellung, Grundlage: ALK und Luftbild der Stadt 

Altlandsberg) 
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Das Einzeldenkmal 

Das gesamte Viertel wurde mit Datum vom 20.06.2005 aufgrund seiner denkmalschutzrechtlichen 

Bedeutung unter der Bezeichnung "Scheunenviertel Bollensdorfer Weg, Fredersdorfer Straße und 

Strausberger Straße 15345 Altlandsberg" als Einzeldenkmal in die Denkmalliste des Landes Branden-

burg eingetragen. In der Beurteilung des Denkmals wird besonders auf die straßenbegleitende Bebau-

ung mit traufständigen massiven Feldscheunen, die Schönheit und Vielfalt der bäuerlichen Ziegelarchi-

tektur und deren Einbindung in das in seiner Ursprünglichkeit erhaltene Landschaftsbild, die noch er-

haltene Kopfsteinpflasterung des Bollensdorfer Weges (heute Bollensdorfer Chaussee) und die sich 

hinter den Scheunen befindlichen Landgärten eingegangen. Weiterhin wird in der Begründung auf die 

Einmaligkeit des nach 1684 entstandenen Altlandsberger Scheunenviertels hingewiesen, die in seiner 

besonderen städtebaulichen Gliederung durch die strahlenförmige, drei Ausfallstraßen begleitende 

Reihung von Scheunen besteht. Der Denkmalwert des historischen Scheunenviertels begründet sich 

durch seine außerordentliche stadt- und siedlungsgeschichtliche sowie städtebauliche Bedeutung. Das 

durch die differenzierte Wand- und Dachgestaltung noch erlebbare Scheunenviertel ist trotz der teil-

weise durch Leerstand gefährdeten und sogar ruinösen Scheunen in seinem überlieferten Umfang ein 

unverzichtbares städtebauliches Ensemble, das eine wichtige Etappe der baugeschichtlichen und sozi-

algeschichtlichen Entwicklung Altlandsbergs als Ackerbürgerstadt veranschaulicht. 

Baualter/Historie/Bauweise 

Die Ursprünge des Scheunenviertels reichen bis ins 17. Jh. zurück, als nach einem Großbrand alle in-

nerhalb der Stadtmauern gelegenen Scheunen auf Anordnung des Grafen Otto II. von Schwerin als 

geschlossenes Viertel vor die Tore der Stadt verlagert wurden. Bis zur ersten Hälfte des 19. Jahrhun-

derts bestanden die Scheunen aus Lehmfachwerk mit Strohdeckung. Sein heutiges Bild erhielt das 

Viertel in der zweiten Hälfte des 19. Jh. als die Scheunen infolge weiterer Brände in Massivbauweise 

neu errichtet wurden. Die heute überlieferten Scheunen sind mit Ausnahme einer aus roten vor Ort 

gebrannten Mauerziegeln errichtet. Als dominante Dachdeckung hat sich das geschlossene biber-

schwanzgedeckte Ziegeldach durchgesetzt, das teilweise durch eine Falzziegeleindeckung ersetzt wur-

de, neben vereinzelt bewahrten Papp- oder Schieferdächern. Der Grundriss weist die Scheunen als 

rechteckige Längsscheunen mit einer Quertenne aus, wie sie seit dem 18. Jahrhundert im Scheunen-

bau üblich war. Die Satteldächer der Scheunen sind vorrangig als Kehlbalkendächer mit doppelt ste-

hendem Stuhl, bei Vorhandensein eines Drempelgeschosses mit Drempelstuhl, ausgebildet. Auffallend 

ist die handwerkliche Qualität bei der Ausführung der Maurerarbeiten. Die wandgliedernden Elemente 

und der ornamentale Schmuck im Mauerwerk sind beispielhaft für die Gestaltungsmittel der soge-

nannten Maurermeister-Renaissance in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts.  

Im Eingangsbereich zum Scheunenviertel ist das Gebäude der Kulturmanufaktur hervorzuheben, das 

1898 als Elektrizitätswerk errichtet, ab 1911 dann gewerblich genutzt wurde. 
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Scheunen entlang der Strausberger Straße 

Stadtgestalt 

Die städtebauliche Struktur wird durch eine ursprünglich geschlossene Scheunen-Bauweise entlang der 

drei Ausfallstraßen Bollensdorfer Allee, Fredersdorfer Chaussee und Strausberger Straße geprägt. Heu-

te ist diese Struktur in vielen Bereichen empfindlich gestört, die ursprünglichen Raumkanten punktuell 

durch ruinöse Gebäude oder Brachflächen unterbrochen. Städtebaulich problematisch ist dies insbe-

sondere im Bereich der Bollensdorfer Allee und im mittleren Abschnitt der Strausberger Straße, da hier 

das ursprüngliche Erscheinungsbild nur noch schwer abzulesen ist. Hinzu kommen mangelhaft gestal-

tete und verwilderte Grundstücksflächen, die sich ebenfalls negativ auf das Stadtbild auswirken. 

Die Scheunen selber haben ein charakteristisches, weitgehend einheitliches Erscheinungsbild. Sie alle 

kennzeichnet eine massive Ziegel-Bauweise, z.T. ergänzt durch Feldsteinmauerwerk,  sowie hohe 

Brandgiebel und Satteldächer mit Ziegeldeckung. Punktuell ist der ursprüngliche Charakter durch bau-

liche Schäden sowie nicht denkmalgerechte Umbauten und Putzfassaden gestört. 

Nutzung 

Von den 46 noch erkennbaren Scheunen sind nur noch 34 nutzbar. Ein Großteil dieser Scheunen wird 

heute als Lager für landwirtschaftliche, gewerbliche oder private Zwecke genutzt, einzelne Scheunen 

stehen leer. Eine Scheune an der Strausberger Straße wurde mit z.T. erheblichen Eingriffen in die Bau-

substanz als Wohnung umgebaut.  
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Abb. 2: Erhaltungsstand der Scheunen (Quelle: eigene Darstellung, Grundlage: Luftbild der Stadt Altlandsberg) 

Bauzustand 

Grundlage für die Beurteilung des Bauzustandes bildet die vor Ort durchgeführte Bestandsaufnahme, 

die für jede Scheune in Form eines Steckbriefes zusammengefasst wurde. Im Ergebnis dieser Analyse 

kann festgehalten werden, dass der bauliche Bestand des Scheunenviertels in Teilen gefährdet ist. Von 

den ursprünglich bis zu 70 Scheunen sind heute nur noch 34 vollständig erhalten, z.T. jedoch mit er-

heblichen baulichen Mängeln. Bei weiteren 12 Scheunen ist die ursprüngliche Kubatur zwar noch Ab-

lesbar, das Fehlen von Dächern und die z.T. erheblichen Schäden und Lücken in der Fassade machen 

aber eine Nutzung unmöglich. Häufig beschränkt sich der Bestand hier auf Grundmauern oder einzel-

ne Fassadenelemente. Die übrigen Scheunen sind bereits abgängig bzw. nur noch in Form einzelner 

Fragmente, Bauschutt oder Resten von Kellergewölben erhalten. Insgesamt besteht im Scheunenviertel 

ein umfassender Sanierungs- und Handlungsbedarf, um die historische Bebauung dauerhaft zu erhal-

ten.  
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Ungestaltete private Grünflächen an der Bollensdorfer Allee und der Strausberger Straße 

Grün- und Freiflächen 

Entlang der Bollensdorfer Allee und der Fredersdorfer Chaussee wird das Scheunenviertel durch um-

fangreiche private Grünflächen geprägt, die zum überwiegenden Teil nicht gärtnerisch angelegt sind 

sondern gestalterische Mängel und einen z.T. dichten Bewuchs mit Spontanvegetation aufweisen. 

Häufig wird das schlechte Erscheinungsbild durch Schrott- und Müllablagerungen verstärkt. Mit Aus-

nahme der Baulücken orientieren sich die Freiflächen auf die rückwärtigen, straßenabgewandten 

Grundstücksflächen. Ursache für die fehlende Gestaltung der privaten Grundstücksflächen ist neben 

dem fehlenden Bedarf (kaum Wohnnutzung) vor allem die historisch bedingte Trennung zwischen den 

Scheunengrundstücken und den angrenzenden Freiflächen. In vielen Fällen sind die Eigentümer der 

Scheunen nicht mit denen der angrenzenden Freiflächen identisch, wodurch insbesondere die Entwick-

lung zu einem Wohnstandort behindert wird.    

Der Übergangsbereich vom Scheunenviertel zum südöstlich angrenzenden Neubaugebiet wird durch 

große, zusammenhängende private Freiflächen geprägt. Umfassende Schuttablagerungen, die wahr-

scheinlich aus dem Abbruch angrenzender Stallgebäude resultieren und evtl. Verunreinigungen auf-

weisen, ein z.T. dichter Bewuchs und die eigentumsrechtliche Trennung verhindern bisher eine Zuord-

nung dieser Flächen zu den einzelnen Scheunen, wie sie der Bebauungsplan vorsieht.   

Öffentliche Grünflächen beschränken sich auf schmale straßenbegleitenden Grünstreifen vor den 

Scheunen,  die nördliche Eingrünung des Parkplatzes an der Kulturmanufaktur sowie die Fläche des 

ehemaligen jüdischen Friedhofs an der Bollensdorfer Allee, die jedoch gestalterische Mängel aufweist 

und nicht durch Wege erschlossen wird. Öffentliche Park-, Sport- oder Spielplatzflächen sind innerhalb 

des Sanierungsgebietes nicht vorhanden, müssen aber ggf. im Rahmen der Quartiersentwicklung ge-

schaffen werden. 

Nördlich der Scheunen an der Strausberger Straße grenzen größere Landwirtschaftsflächen an, die vor 

allem im östlichen Teil eine sehr kleinteilige Grundstücksstruktur aufweisen und dort perspektivisch 

den angrenzenden Scheunen als private Grünflächen zugeordnet werden sollen. 
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Straßenraum und Verkehr 

Das Scheunenviertel wird durch die Bollensdorfer Allee, die Strausberger Straße und die Fredersdorfer 

Chaussee erschlossen. Während bei der Strausberger Straße und der Fredersdorfer Chaussee bereits 

die Fahrbahnen erneuert und durch einseitige Gehwege ergänzt wurden, wird die Bollensdorfer Allee 

durch ihr historisches Natursteinpflaster geprägt, das z.T. erhebliche Schäden aufweist. Alle drei Stra-

ßenräume kennzeichnet eine schmaler, beidseitiger Grünstreifen entlang der Scheunen, der insbeson-

dere im Bereich der Strausberger Straße aufgrund von Schäden und eines einseitigen Gefälles (Entwäs-

serung zu den Scheunen) zu Problemen führt.  

Die Fredersdorfer Chaussee übernimmt als Landesstraße L 30 eine übergeordnete Funktion, die sich in 

einem hohen Durchgangsverkehr und einer erhöhten Lärmbelastung niederschlägt und die insbeson-

dere im Einmündungsbereich der Bollensdorfer Allee aufgrund der schlechten Einsehbarkeit und der 

fehlenden Ampel zu einer problematischen Verkehrssituation führt. Als Probleme sind weiterhin die 

gestalterischen Defizite im Kreuzungsbereich Strausberger Straße/Fredersdorfer Chaussee sowie an 

den Zufahrten zum angrenzenden Neubaugebiet zu nennen.   

Mit Ausnahme des neu angelegten, öffentlich nutzbaren Parkplatzes an der Kulturmanufaktur fehlen 

im gesamten Scheunenviertel Stellplätze im öffentlichen Raum (Besucherstellplätze), aber auch auf den 

privaten Grundstücksflächen (fehlende Zufahrten, Bewuchs, etc.). 

Ebenso fehlt eine von den Straßen unabhängige, interne Fußwegeerschließung, sowohl in Richtung  

Altstadt und Neubaugebiet als auch zwischen den einzelnen Baufeldern. Von touristischer Bedeutung 

sind dagegen der Zubringer zum Europaradweg R1 (ZR1), der entlang der Strausberger Straße unmit-

telbar durch das Scheunenviertel führt sowie die nördlich und südlich des Gebietes anschließenden 

Fußwege, die das Viertel mit den ausgedehnten Grünflächen entlang der historischen Stadtmauer 

verbinden.  

Eigentumsverhältnisse 

Der überwiegende Anteil der Grundstücke im Scheunenviertel befindet sich in Privateigentum. Ein 

besonderes Merkmal  ist die eigentumsrechtliche Trennung zwischen den Gebäuden und den angren-

zenden Freiflächen. In der Mehrheit der Fälle orientieren sich die Flurstücks- bzw. Grundstücksgrenzen 

an den Außenmauern der Scheunen, so dass den Objekten häufig keine eigenen Freiflächen zugeord-

net sind und die angrenzenden Grundstücksflächen einen anderen Eigentümer aufweisen. Problema-

tisch ist dies insbesondere im Hinblick auf die geplante Wohnnutzung, die ohne private Gärten nicht 

zu realisieren ist. Hier bedarf es einer umfassenden Neuordnung der Grundstückssituation. 

3. Entwicklungsziele 

Grundsätzliches Ziel ist es, das Scheunenviertel als lebendigen Stadtteil und Anziehungspunkt für Tou-

rismus, Kultur, Handel, Gewerbe und Dienstleistung sowie Wohnen im Einklang mit der Sanierung des 

„Historischen Stadtkerns“ zu entwickeln. Neben der gebietsbezogenen Zielstellung sind dabei auch 

übergeordnete Zielsetzungen  zur Erreichung beziehungsweise Sicherstellung von Barrierefreiheit, Bau-

kultur, Bürgermitwirkung, Nachhaltigkeit und energetischer Erneuerung  berücksichtigen. 
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Städtebauliche Ziele 

 Erhalt, Wiederherstellung und Entwicklung der historisch gewachsenen Bebauungsstruktur 

und der gestalterischen Eigenart des Scheunenviertels als Einzeldenkmal  

 Erhalt, Sanierung und behutsame Modernisierung des charakteristischen ortsbildprägenden 

Gebäudebestandes zur Schaffung zeitgemäße Nutzungsqualitäten 

 Pflege und Gestaltung vielfältiger öffentlicher und privater Freiräume, Straßen, Wege, Plätze 

mit dem Ziel den spezifisch einmaligen Charakter des Altlandsberger Scheunenviertels zu er-

halten und entsprechend künftiger Nutzungsanforderungen zu entwickeln 

 Verbesserung der fußläufigen Erreichbarkeit und Einbindung touristischer Routen 

 Ansiedlung eines vielfältigen Nutzungsspektrums als wesentliche wirtschaftliche Grundlage für 

die Erhaltung und Entwicklung im Scheunenviertel, Schwerpunkt ist die Kombination von 

Wohnen mit nicht störendem Gewerbe  

 Schaffung privater Grünflächen durch Neuordnung der Grundstücksverhältnisse  / Durchfüh-

rung von Bodenordnungsverfahren  

Funktionale Ziele 

 Herstellung eines funktionsfähigen Straßen- und Wegenetzes einschließlich der technischen 

Infrastruktur 

 Schaffung von Voraussetzungen für eine große Nutzungsvielfalt  

 Steigerung der Attraktivität für Kinder und junge Familien durch zusätzliche Angebote  

 Schaffung einer guten Mischung von Wohnen und gewerblichen Nutzungen (stilles Gewerbe) 

 Ansiedlung von touristischen und kulturellen Angeboten in Ergänzung zum Stadtzentrum (z.B. 

Beherbergung und Gastronomie) 

 Energetische Optimierung der historischen Bausubstanz 

 Nachhaltiger Umbau der Energieversorgung  

Soziale Ziele 

 Ergänzende Angebote für soziale Einrichtungen zum Stadtzentrum 

 Beseitigung infrastruktureller Defizite 

 Beachtung der Belange mobilitätsbehinderter Menschen / Barrierefreiheit 

Prozessbezogene Ziele 

 Organisation eines breiten Beteiligungsverfahrens mit dem Ziel, Eigentümer und Nutzer in alle 

Phasen der Sanierung frühzeitig und detailliert zu integrieren 

 Aktivierung und Motivation privater Eigentümer zu Investitionen 
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4. Handlungsfelder und Umsetzungsstrategie 

Aus der Bestandsanalyse und den gebietsbezogenen Zielen ergeben sich für die Entwicklung des histo-

rischen Scheunenviertels zwei zentrale Handlungsfelder:  

1. Erhalt und Wiederherstellung der historischen Bausubstanz 

2. Entwicklung zu einem lebendigen Stadtteil 

Beide Handlungsfelder sind mit unterschiedlichen Aufgaben für die Stadt verbunden und erfordern ein 

individuelles Vorgehen, um die gesetzten Ziele zu erreichen. Aktivitäten, Maßnahmen und der Einsatz 

von Fördermitteln und Instrumenten sind an den spezifischen Handlungserfordernissen auszurichten. 

Folgende Strategien lassen sich dabei unterscheiden: 

Umsetzungsstrategie HF 1: Erhalt und Wiederherstellung der historischen Bausubstanz 

 
 Sicherung aller in ihrer Substanz gefährdeter und mit vertretbarem Aufwand zu entwickeln-

der Objekte mit Hilfe von Fördermitteln 

 Umfassende Sanierung ausgewählter Modellvorhaben mit Hilfe von Fördermitteln, Entwick-

lung beispielhafter baulicher Lösungsansätze  

 Sanierung weiterer städtebaulich prioritärer Objekte (Hüllensanierung)  

 Vorbereitung/Schaffung baureifer Grundstücke durch die Stadt in Form geförderter Ord-

nungsmaßnahmen (Bodenordnung, Beseitigung baulicher Hindernisse, etc.) 

 Aktivierung privater Eigentümer durch Beratungs- und Informationsangebote sowie beglei-

tende Öffentlichkeitsarbeit 

 Enge Abstimmung mit der Denkmalpflege im Hinblick auf Erhaltungspflichten der Eigentü-

mer und notwendige Maßnahmen, gemeinsames Vorgehen (sanfter Druck) 

 Impulse durch funktionale und gestalterische Aufwertung des öffentlichen Raums  

 

Umsetzungsstrategie HF 2: Entwicklung zu einem lebendigen Stadtteil 

 
 Ergänzung durch öffentliche Nutzungen: Impulse durch die Schaffung zukunftsweisender 

Infrastrukturangebote (Kita, Grünflächen) 

 Förderung von Modellvorhaben zur Entwicklung beispielhafter Nutzungsoptionen 

 Aktivierung privater Nutzungen durch Erhöhung der Wohn- und Lebensqualität; Verbesse-

rung der Erschließung, Behebung funktionaler und gestalterischer Mängel 

 Schaffung privater gebäudebezogener Freiflächen, um die Chancen für eine Wohnnutzung 

zu erhöhen; Vorbereitung/Unterstützung durch die Stadt in Form geförderter Ordnungs-

maßnahmen (Grunderwerb, Bodenordnung) 
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 Stärkere Vernetzung des Scheunenviertels mit der Altstadt durch die Anlage neuer Verbin-

dungswege  

 Aktivierung privater Eigentümer und Investoren durch Beratungs- und Informationsangebo-

te sowie begleitende Öffentlichkeitsarbeit 

 langfristige Verbesserung der Versorgungsituation durch die Ansiedlung eines Nahversor-

gers im Umfeld des Sanierungsgebietes 
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5. Sanierungskonzept und Maßnahmen 

Für die Sanierung des historischen Scheunenviertels ist ein Zeitraum von 2016 bis 2024 vorgesehen. 

Um die mit der Sanierung verbundenen Ziele zu erreichen bedarf es in den nächsten Jahren einer Viel-

zahl öffentlicher und privater Maßnahmen, die z.T. im Rahmen der Städtebauförderung gefördert 

werden sollen. Wesentliches Ziel ist neben dem Erhalt der historischen Stadtstruktur die Entwicklung 

eines lebendigen Stadtteils mit einer kleinteiligen Mischung aus attraktiven Wohnungsangeboten, 

nicht störenden Handwerks-, Gewerbe und Dienstleistungsbetrieben, öffentlichen und landwirtschaft-

lichen Nutzungen sowie touristischen bzw. freizeitorientierten Angeboten. Der rechtskräftige Be-

bauungsplan „Scheunenviertel Altlandsberg“ bildet hierfür die wesentliche Grundlage und formuliert 

den rechtlichen und konzeptionellen Rahmen für die geplanten Sanierungsmaßnahmen. Dies gilt so-

wohl bezüglich Art und Maß der Bebauung und der überbaubaren Grundstücksfläche als auch im 

Hinblick auf die notwendige Erschließungs- und Freiraumstruktur. 

Im Folgenden werden  alle zum jetzigen Zeitpunkt bekannten und notwendigen Sanierungsmaßnah-

men aufgeführt und nach Handlungsfeldern der Städtebauförderung differenziert. 

5.1 Vorbereitung der Sanierung (B.1) 
Zur Vorbereitung der Sanierung sind in einigen Fällen vertiefende Untersuchungen und Planungen 

erforderlich, um die bestehenden Erkenntnisse und Zielstellungen objektbezogen zu konkretisieren. 

Dazu gehören neben der Erstellung und Fortschreibung der vorliegenden Zielplanung auch Einzelkon-

zepte und Gutachten, die im Rahmen der Gesamtmaßnahme gefördert werden sollen (Maßnahme 

1.01). Geplant ist beispielsweise die Erarbeitung einer Machbarkeitsstudie für den Bau einer Kinderta-

gesstätte, die Durchführung objektbezogener Gutachter- bzw. Wettbewerbsverfahren, die Bestim-

mung von Anfangswerten (Grundstücke) und ggf. die Änderung des Bebauungsplans und/oder der 

Gestaltungssatzung. Im Verlauf der Gesamtmaßnahme können weitere Planungen erforderlich wer-

den. 

5.2 Begleitung der Sanierung (B.2) 
Angesichts der Komplexität der Aufgabenstellung und der Vielzahl von Einzeleigentümern im Scheu-

nenviertel soll die Sanierungsmaßnahme während der gesamten Laufzeit durch einen externen Sanie-

rungsbeauftragten begleitet werden. Dieser unterstützt die Stadt Altlandsberg bei der Vorbereitung, 

Durchführung, Evaluierung und Abrechnung der Gesamtmaßnahme ebenso wie bei der begleitenden 

Öffentlichkeitsarbeit und Eigentümerbeteiligung. Die Tätigkeit des Sanierungsbeauftragten ist zu 

100% förderfähig aus Städtebauförderungsmittel (Maßnahme 2.01).  

Da ein großer Teil der Sanierungsziele aufgrund der Zuständigkeiten und der begrenzten Fördermittel 

nur durch die Einbindung Privater erreicht werden kann, liegt ein besonderer Fokus auf einer beglei-

tenden Öffentlichkeitsarbeit. Hierbei gilt es, private Eigentümer für die Ziele der Sanierung zu sensibili-

sieren und sie zu eigenen Aktivitäten zu motivieren. Aufgaben, die sich in diesem Zusammenhang 

stellen und für die ebenfalls eine 100%ige Städtebauförderung vorgesehen ist (Maßnahme 2.02), 

umfassen u.a. die Herstellung eines Informationsflyers und die Durchführung von Öffentlichkeitsveran-

staltungen sowie Beratungs- und Informationsgesprächen mit Bürgern und Eigentümern.  
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5.3 Baumaßnahmen (B.3) 

Ziel der Sanierung ist es, die städtebauliche Struktur des historischen Scheunenviertels in Altlandsberg 

zu erhalten und in Teilen wiederherzustellen. Wichtigste Aufgabe ist dabei die Modernisierung und 

Instandsetzung der z.T. stark gefährdeten Bestandsbebauung, die sich am jeweiligen Handlungsbedarf 

der Objekte orientiert. Ergänzend zur Sanierung sollen punktuell auch Neubebauung vorgenommen 

werden, um historische Raumkanten zu rekonstruieren und städtebauliche Brüche zu beseitigen. 

5.3.1 Modernisierung und Instandsetzung 

Bis auf zwei sanierte bzw. baulich intakte Objekte weisen alle Scheunen im Sanierungsgebiet einen 

mehr oder weniger großen Handlungsbedarf auf. Ziel ist es, die Objekte in den nächsten Jahren 

schrittweise instand zu setzen und zu modernisieren. Dabei ist grundsätzlich eine nachhaltige Sanie-

rung der Gebäude anzustreben – sofern dieses Ziel nicht erreicht werden kann, sind bedarfsgerechte 

Maßnahmen zur baulichen Sicherung des Bestands durchzuführen (vgl. Kapitel 5.4).  

Angesichts des großen Maßnahmenumfangs und Investitionsbedarfs sowie der Begrenztheit der öf-

fentlichen Mittel werden die Sanierungsbemühungen sowohl an der städtebaulichen Bedeutung als 

auch der Dringlichkeit einer Maßnahme ausgerichtet, um so eine größtmögliche Effizienz und Wirkung 

des Mitteleinsatzes zu erreichen. Grundlage für diese Bewertung bildet eine Prioritätensetzung, die 

beide Aspekte berücksichtigt. Maßnahmen zur Instandsetzung und Modernisierung – oder zumindest 

zur baulichen Sicherung – sollen demnach auf Gebäude mit einer hohen Priorität konzentriert werden, 

da von diesen die größte Wirkung für die Quartiersentwicklung zu erwarten ist.  

Prioritätensetzung 

Die Prioritätensetzung für die Gebäudesanierung erfolgt anhand von drei Kriterien, die sowohl ihrer 

städtebaulichen Bedeutung als auch der Dringlichkeit Rechnung tragen. Eine individuelle Punkteverga-

be ermöglicht im Ergebnis ein „Gebäuderanking“. Folgende Kriterien wurden untersucht: 

 Lage  

 baulicher Handlungsbedarf (Dringlichkeit) 

 Eigenschaft als Modellprojekt/Impulswirkung 

Bei der Bewertung unberücksichtigt bleiben die beiden Scheunen ohne Handlungsbedarf (S01 und 

S20), Scheunen bzw. Grundstücke, die im B-Plan nicht für Bebauung vorgesehen sind sowie Neu- bzw. 

Schwarzbauten, die keinen Denkmalstatus haben. 

Lage 

Die Lage der einzelnen Scheunen hat einen großen Einfluss auf die Notwendigkeit aber auch die 

Chancen von Sanierungsmaßnahmen. Je exponierter die Lage eines Objektes, desto größer sind seine 

Wechselwirkungen mit der Umgebung (positive und negative Verstärkungseffekte) und desto wichti-

ger wird eine Sanierung. Für die Bewertung der Lage werden zwei Kriterien herangezogen: Die Nähe 

zur Altstadt und die Funktion als Eingangsbereich.  

Die betrachteten Objekte des Scheunenviertels ordnen sich entlang der östlichen Ausfallstraßen an, 

wobei das Strausberger Tor und der Kreuzungsbereich der Bollensdorfer Allee mit der Fredersdorfer 

Chaussee und der Strausberger Straße als wesentliche Schnittstelle zur Altstadt fungieren. Mit zuneh-
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mender Entfernung zu dieser Schnittstelle nehmen auch der städtebauliche (Sichtbeziehungen, Wege-

beziehungen) und der funktionale Zusammenhang (z.B. Versorgung) zur Altstadt ab. Je näher die 

Scheunen am Stadtzentrum liegen, desto schwerer wirkt sich daher ein schlechter Gebäudezustand 

auf die gesamte Umgebung aus, desto größer sind aber auch die Chancen für eine Umnutzung des 

Bestandes.  

Die jeweils ersten Scheunen an den Eingängen zum Scheunenviertel übernehmen darüber hinaus eine 

Torfunktion und sind damit für die Außenwirkung des Quartiers von besonderer Bedeutung. Durch sie 

erhalten Besucher einen ersten Eindruck von dem baulichen Ensemble, das Erscheinungsbild der be-

treffenden Gebäude ist insofern von entscheidender Bedeutung für das Image des gesamten Scheu-

nenviertels. Dies betrifft insbesondere den westlichen Eingangsbereich zur Altstadt und die Eingänge 

an der Strausberger Straße aus Richtung Osten und der Fredersdorfer Chaussee aus Richtung Süden. 

Der südliche Eingangsbereich an der Bollensdorfer Allee wurde aufgrund seiner geringen verkehrlichen 

und städtebaulichen Bedeutung nicht berücksichtigt.   

Bei der Bewertung der Lage wird folgende Punkteverteilung vorgenommen: 

3- Nähe zur Altstadt und wichtige Eingangsfunktion 

2- peripher aber mit Eingangsfunktion  

1- Nähe zur Innenstadt aber ohne Eingangsfunktion 

0- peripher und ohne Eingangsfunktion 

Eigenschaft als Modellprojekt/Impulswirkung 

Als Impulsgeber für das Scheunenviertel sollen kurzfristig erste Modellprojekte umgesetzt werden, die 

beispielhaft unterschiedliche Sanierungs- und Nutzungsoptionen aufzeigen und Vorbildfunktion für 

andere Objekte übernehmen können (s.u.). Das geplante Projektspektrum reicht von einer Wohnnut-

zung über einen neuen Bürostandort bis zu gastronomischen Angeboten und einem Kindergarten. 

Objekte, die nach Rücksprache mit dem Eigentümer für eine solche modellhafte Nutzung infrage 

kommen haben aufgrund der möglichen Impulswirkung für die Gesamtmaßnahme eine hohe Priorität. 

Folgende Punkteverteilung wird vorgenommen: 

2- potenzielles Modellprojekt 

0- Objekt ohne Modellcharakter   

Baulicher Handlungsbedarf 

Wie die Bestandsaufnahme gezeigt hat, sind die Scheunen in unterschiedlichem Maß sanierungsbe-

dürftig. Einige Gebäude weisen akute und z.T. umfassende bauliche Mängel auf, die den weiteren 

Bestand des Objektes gefährden und die eine Nutzung erst im Rahmen umfänglicher Instandset-

zungsmaßnahmen möglich machen. Hier besteht ein dringender Handlungsbedarf. 

Eine zweite Gruppe bilden Scheunen mit z.T. erheblichen baulichen Mängeln, die zwar keine unmittel-

bare Gefahr für die Bausubstanz darstellen, die aber mittelfristig einer Sanierung zugeführt werden 

sollten (mittlerer Handlungsbedarf) 
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Geringer Handlungsbedarf besteht dagegen bei solchen Scheunen, an denen in der Vergangenheit 

notwendige Erhaltungsmaßnahmen durchgeführt wurden oder/und deren baulicher Zustand als mittel-

fristig stabil einzuschätzen ist. Erforderliche Sanierungsmaßnahmen beschränken sich hier überwie-

gend auf punktuelle, kleinteilige Maßnahmen oder die Gestaltverbesserung im Sinne der Stadtbild-

pflege. Hieraus ergibt sich folgende Punkteverteilung. 

3 –hoher Handlungsbedarf (Bausubstanz akut gefährdet) 

2- mittlerer Handlungsbedarf 

1- geringer Handlungsbedarf 

Anhand dieser Kriterien werden jeder Scheune im Sanierungsgebiet Punkte zugewiesen, so dass auf 

eine Scheune insgesamt bis zu 8 Punkte entfallen können. Je höher diese Punktzahl ist, desto höher ist 

die Priorität des Objektes. Dabei werden drei Prioritätsstufen unterschieden:  

In der ersten Prioritätsstufe (5-8 Punkte) werden 15 Objekte zusammengefasst, bei denen ein beson-

ders großes öffentliches Interesse an einer zeitnahen Sanierung bzw. Sicherung besteht.  Dies trifft 

beispielsweise auf solche Objekte zu, die neben einem hohen baulichen Handlungsbedarf auch eine 

besonders exponierte Lage aufweisen (Eingangsbereich, Nähe zur Altstadt) und/oder aufgrund ihrer 

(geplanten) Eigenschaft als Modellvorhaben eine mögliche Impulsfunktion für das Gesamtgebiet über-

nehmen können.  

Die 20 Objekte der zweiten Prioritätsstufe (4-5 Punkte) haben ebenfalls eine gewisse Bedeutung für 

das Gesamtquartier, weisen aber häufig eine etwas weniger exponierte Lage und einen geringeren 

Handlungsbedarf auf. Eine Sanierung dieser Objekte sollte mittelfristig erfolgen, im Einzelfall können 

aber notwendige Sicherungsmaßnahmen vorgezogen werden. 

Bei den 22 Objekten in der dritten Prioritätsstufe (0-3 Punkte) handelt es sich um Scheunen, die auf-

grund ihrer geringen städtebaulichen Bedeutung oder ihres guten bzw. stabilen baulichen Zustands 

mit nur geringer Priorität zu entwickeln sind. Die Ergebnisse der Prioritätensetzung sind in der folgen-

den Tabelle zusammengefasst.  
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Priorität 1 (hoch) 

S22 Strausberger Straße 27 3 3 2 8 

F04 Fredersdorfer Chaussee 3 3 2 8 

B01 Bollensdorfer Allee 3 2 2 7 

B02 Bollensdorfer Allee 1 3 2 6 

F01 Fredersdorfer Chaussee 3 3 0 6 

B08 Bollensdorfer Allee 1 3 2 6 

B09 Bollensdorfer Allee 1 3 2 6 

S24 Strausberger Straße 25 3 3 0 6 
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F04 Fredersdorfer Chaussee 3 3 2 8 

B10 Bollensdorfer Allee 1 2 2 5 

F05 Fredersdorfer Chaussee 3 2 0 5 

S27 Strausberger Straße 19 3 2 0 5 

S28 Strausberger Straße 18 3 2 0 5 

F08 Fredersdorfer Chaussee 3 2 0 5 

S14 Strausberger Straße 39 2 3 0 5 

B04 Bollensdorfer Allee 3 2 0 5 

Priorität 2 (mittel) 

B18 Bollensdorfer Allee 1 3 0 4 

B17 Bollensdorfer Allee 3 1 0 4 

B19 Bollensdorfer Allee 1 1 2 4 

S04 Strausberger Straße 52 1 3 0 4 

S05 Strausberger Straße 51 1 3 0 4 

S16 Strausberger Straße 34 2 2 0 4 

S02 Strausberger Straße 54 3 1 0 4 

S23 Strausberger Straße 26 3 1 0 4 

F06 Fredersdorfer Chaussee 1 2 0 3 

B14 Bollensdorfer Allee 0 3 0 3 

B15 Bollensdorfer Allee 0 3 0 3 

B16 Bollensdorfer Allee 0 3 0 3 

F02 Fredersdorfer Chaussee 1 2 0 3 

F07 Fredersdorfer Chaussee 1 2 0 3 

S06 Strausberger Straße 50 1 2 0 3 

S18 Strausberger Straße 31 0 3 0 3 

S19 Strausberger Straße 30 0 3 0 3 

Priorität 3 (gering) 

B05 Bollensdorfer Allee 1 1 0 2 

B06 Bollensdorfer Allee 1 1 0 2 

B20 Bollensdorfer Allee 1 1 0 2 

B21 Bollensdorfer Allee 1 1 0 2 

S03 Strausberger Straße 53 1 1 0 2 

S26 Strausberger Straße 20/21 1 1 0 2 

B13 Bollensdorfer Allee 0 2 0 2 

F03 Fredersdorfer Chaussee 1 1 0 2 

S09 Strausberger Straße 47 1 1 0 2 

S10 Strausberger Straße 43 0 2 0 2 
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S11 Strausberger Straße 42 0 2 0 2 

S12 Strausberger Straße 41 0 2 0 2 

S13 Strausberger Straße 40 0 2 0 2 

S21 Strausberger Straße 28 0 2 0 2 

S25 Strausberger Straße 22 1 1 0 2 

S07 Strausberger Straße 49 1 1 0 2 

S15 Strausberger Straße 35 2 0 0 2 

B11 Bollensdorfer Allee 0 1 0 1 

S08 Strausberger Straße 48 1 0 0 1 

Ausrichtung der Sanierungsstrategie an Prioritäten 

Bei der Sanierung von Einzelobjekten verfolgt die Stadt Altlandsberg eine Strategie, die sich eng an der 

vorgenommenen Prioritätensetzung orientiert. Entsprechend der jeweiligen Prioritätsstufe werden 

dabei drei Handlungsansätze unterschieden:  

Konzentration auf Modellvorhaben 

Ein besonderer Fokus liegt auf den vier sogenannten Modellvorhaben, mit denen beispielhaft Lösungs-

ansätze für den themenbezogenen Aus- und Umbau von Scheunen aufgezeigt werden sollen und die 

mit hoher Priorität zu entwickeln sind. Vorgespräche mit den jeweiligen Eigentümern ließen hier eine 

konkrete Sanierungsbereitschaft erkennen. Ziel ist es, mittels der Leuchtturm- bzw. Vorbildfunktion der 

Modellvorhaben andere Eigentümer zur Nachahmung und zu eigenen Aktivitäten zu motivieren. Die 

gewählten Vorhaben repräsentieren alle vier Themenkomplexe, die für die zukünftige Entwicklung des 

Scheunenviertels von Bedeutung sind: Wohnen, Gewerbe/Dienstleistung, Gastronomie/Tourismus und 

soziale Infrastruktur. Entsprechend ihrer Vorbildfunktion sind vor allem das Wohn- und Büroprojekt für 

eine kurzfristige Umsetzung vorgesehen (2016/17). 

Aufgrund ihres Stellenwerts für den Sanierungsprozess plant die Stadt Altlandsberg, die Durchführung 

der Modellvorhaben durch umfassende Städtebauförderung zu unterstützen. Ziel ist es, unrentierliche 

Kosten im Zusammenhang mit der Sanierung – ggf. vorbehaltlich einer Inanspruchnahme der Wohn-

raumförderung - durch den Einsatz von Städtebaufördermitteln weitgehend auszugleichen. 

Im Einzelnen handelt es sich um folgende Vorhaben (vgl. auch Plan 1 und die tabellarische Maßnah-

menübersicht unter Punkt 6): 

 Wohnen an der Bollensdorfer Allee (B08 - Maßnahme 3.13): Mit der Entwicklung des historischen 

Scheunenviertels bietet sich die Chance, Altlandsberg als Wohnstandort weiter zu qualifizieren 

und mit neuen Angeboten der anhaltenden Nachfrage nach Wohnraum zu begegnen. Den Auf-

takt für diese Entwicklung bildet die umfassende Sanierung einer substanzgefährdeten Scheune an 

der Bollensdorfer Allee (B08) mit dem Ziel, das Objekt zu einem Wohngebäude mit privatem Gar-

ten umzufunktionieren. Dabei gilt es, in enger Abstimmung mit den Denkmalschutzbehörden bei-
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spielhafte Lösungsansätze zu entwickeln und anhand des Modellvorhabens die Vereinbarkeit mo-

derner Wohnansprüche mit Belangen des Denkmalschutzes aufzuzeigen.  

 Bürostandort an der Strausberger Straße (S22 - Maßnahme 3.02): Erklärtes Ziel der Sanierungs-

maßnahme ist die Entwicklung eines lebendigen, gemischten Stadtviertels, in dem die Wohnnut-

zung durch gewerbliche bzw. dienstleistungsorientierte Angebote ergänzt wird. Gegenstand des 

Modellvorhabens ist daher die umfassende Sanierung einer substanzgefährdeten, nur noch in 

Grundmauern erhaltenen Scheune (S22) und ihre modellhafte Umnutzung als Bürostandort. Ein 

privates Ingenieurunternehmen plant hier seinen Firmensitz in das Scheunenviertel zu verlegen. 

Das Vorhaben zielt darauf ab, die baulichen Potenziale und Beschränkungen der historischen 

Scheunen im Hinblick auf eine gewerbliche bzw. dienstleistungsorientierte Nutzung aufzugeigen 

und in beispielhafte Lösungsansätze umzusetzen. Darüber hinaus gilt es, wichtige wirtschaftliche 

Impulse für die Stadt zu generieren. 

 Gastronomie am Eingang des Scheunenviertels (B01/B02 - Maßnahme 3.10/3.11): Eine wichtige 

Funktion zur Aufwertung und Belebung des Scheunenviertels können gastronomische bzw. touris-

tische Nutzungen übernehmen. Im Eingangsbereich zum Scheunenviertel soll daher durch Sanie-

rung und Umbau zweier z.T. stark substanzgefährdeter Scheunen (B01 und B02) ein Ca-

fé/Kafferösterei bzw. ein Restaurant mit Außenanlagen entstehen, das sich mit seinem Angebot 

gleichermaßen an Einheimische und Touristen richtet. Auf diese Weise entsteht ein erster „Nut-

zungsanker“ mit der Möglichkeit, in Zukunft weitere Angebote anzudocken (z.B. touristische We-

geverbindungen). 

 Kindertagesstätte am Dreieck (F04 - Maßnahme 3.07): Mit der Entwicklung des Scheunenviertels 

und des südöstlich angrenzenden Neubauquartiers steigt auch der Bedarf an sozialen Folgeeinrich-

tungen, der aufgrund begrenzter Kapazitäten oder zu großer Entfernungen nicht über vorhandene 

Angebote abgedeckt werden kann. Vor diesem Hintergrund plant die Stadt Altlandsberg eine nur 

noch in Grundmauern erhaltene Scheune (F04) zu sanieren und als Kindertagesstätte mit angren-

zenden Freiflächen (vgl. 5.5) zu entwickeln. Bei Bedarf kann die vorhandene Scheune auch durch 

einen nördlich angrenzenden Neubau (ehemals F03) erweitert werden. Der Standort ist über ei-

genständig geführte Wohn- und Fußwege mit der Altstadt verbunden. Ziel des Vorhabens ist es, 

einen Eingangsbereich zum Scheunenviertel beispielhaft zu gestalten und mit der Einrichtung spe-

ziell für Familien ein positives Signal für die Quartiersentwicklung zu setzen. 

Gedeckelte Förderung der übrigen Scheunen erster Priorität 

Entsprechend ihrer Bedeutung bzw. ihres Handlungsbedarfs liegt auch auf den zehn übrigen Scheunen 

erster Priorität ein besonderer Fokus. Die Stadt Altlandsberg beabsichtigt, die Sanierung dieser Objekte 

mit Fördermitteln zu unterstützen, wobei sich die Förderung auf die Herstellung der baulichen Hülle 

beschränkt und bei maximal 100.000 € pro Scheune gedeckelt wird.  

Unterstützung der Vorhaben zweiter und dritter Priorität 

Parallel versucht die Stadt die Eigentümer der übrigen Scheunen (2. und 3. Priorität) durch Beratungs-

angebote, Maßnahmen im öffentlichen Raum und vorbereitende Ordnungsmaßnahmen (z.B. Boden-

ordnung) zu eigenen Sanierungsaktivitäten zu motivieren. Zusätzlich ist die Einrichtung eines Verfü-

gungsfonds aus Mitteln der Städtebauförderung geplant, mit dem kleinere baulichen Maßnahmen an 
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den Scheunen unterstützt werden sollen, wobei mindestens 50% der förderfähigen Kosten durch die 

Eigentümer finanziert werden müssen. Fördergegenstand, Mittelvergabe und Kriterien des Verfü-

gungsfonds sollen im Rahmen einer kommunalen Richtlinie geregelt werden. Zu prüfen ist, inwieweit 

neben den Eigentümern auch Dritte beteiligt werden können, beispielsweise lokale Unternehmen oder 

Vereine. In diesem Zusammenhang wäre auch die Bildung eines Vereins zur Förderung des Scheunen-

viertels anzuregen, der sich sowohl organisatorisch als auch finanziell an der Entwicklung des Gebietes 

beteiligen könnte.  

5.3.2 Behutsame Nachverdichtung/Ersatzneubau 

Neben der Sanierung von Scheunen sollen punktuell auch Neubauten realisiert werden, um einerseits 

die durch den Abgang von Objekten entstandenen Brüche in der städtebaulichen Struktur zu beseiti-

gen und andererseits zusätzliche Nutzungsangebot zu schaffen und so die Entwicklung des Scheunen-

viertels zu einem lebendigen, zukunftsfähigen Stadtteil zu unterstützen. Auf der Grundlage des gel-

tenden Bebauungsplans sind daher vierzehn bauliche Ergänzungen vorgesehen, die sich in ihrer Kuba-

tur und Gestaltung an den spezifischen Anforderungen des Denkmalschutzes und der bestehenden 

Gestaltungssatzung orientieren. Eine Förderung der Neubebauung ist im Rahmen der Städtebauförde-

rung nicht geplant.  

5.4 Ordnungsmaßnahmen (B.4) 
Um die geplanten Baumaßnahmen im Scheunenviertel entsprechend den Sanierungszielen durchfüh-

ren zu können, bedarf es einer Vielzahl vorbereitender Maßnahmen (Ordnungsmaßnahmen). Vorha-

benträger ist in diesem Fall die Stadt Altlandsberg, die durch ihr Handeln eine zügige Umsetzung der 

Gesamtmaßnahme gewährleisten muss. Die notwendigen Ordnungsmaßnahmen umfassen den 

Grunderwerb, die Freilegung und Neuordnung von Grundstücken sowie die Sicherung von in ihrer 

Substanz gefährdeten Gebäuden. 

5.4.1 Grunderwerb (B.4.1) 

Ein Grunderwerb von Flächen durch die Stadt Altlandsberg ist an mehreren Stellen im Sanierungsge-

biet erforderlich: Einerseits, um öffentliche Nutzungen wie den Bau einer Kindertagesstätte oder eines 

Spielplatzes zu realisieren, andererseits, um notwendige Bodenordnungs- und Freilegungsmaßnahmen 

durchführen zu können. In beiden Fällen wird eine Förderung angestrebt, wobei der Grunderwerb im 

zweiten Fall nur als Zwischenerwerb geplant ist und die entstehenden Kosten durch Verkauf der neu 

geordneten bzw. beräumten Grundstücke refinanziert werden soll. Die zu erwartenden Einnahmen 

werden in diesem Fall wieder in den Sanierungshaushalt eingestellt. Die aktive Rolle der Stadt ist erfor-

derlich, da ein Erreichen der Sanierungsziele aufgrund der komplexen Eigentumsverhältnisse und des 

punktuell bestehenden Maßnahmenumfangs ansonsten nicht gewährleistet werden kann. 

Insgesamt handelt es sich um fünf Grundstücke bzw. Entwicklungsflächen, für die ein städtischer 

Grunderwerb vorgesehen ist (vgl. Plan 2 und die tabellarische Maßnahmenübersicht unter Punkt 6). An 

der Bollensdorfer Allee soll bereits im Jahr 2016 oder 2017 durch den Ankauf einer schmalen Teilflä-

che die Anlage einer öffentlichen Fußwegeverbindung zwischen dem Parkplatz an der Kulturmanufak-

tur und der Bollensdorfer Allee vorbereitet werden (Maßnahme 4.01). Alternativ ist hier auch die Be-

gründung einer Grunddienstbarkeit bzw. eines öffentlichen Wegerechtes denkbar. Voraussetzung für 
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den Ankauf ist ein Abriss der vorhandenen, ohne Genehmigung errichteten Bestandsgebäude durch 

den Eigentümer.  

Ebenso kurzfristig (2016/17) ist der Erwerb zweier Teilflächen mit zusammen ca. 7.000 m² im Quartier 

an der Fredersdorfer Chaussee/Bollensdorfer Allee notwendig (Maßnahme 4.02). Ziel ist es hier, groß-

flächige Abriss- und Beräumungsarbeiten vorzubereiten, um im Anschluss die Grundstücke neu zu 

ordnen, den gesamten Innenbereich zu erschließen und den Bau einer städtischen Kindertagesstätte 

mit öffentlicher Spielplatzfläche zu initiieren.   

Ebenfalls zwischen 2016 und 2017 plant die Stadt Altlandsberg drei Teilflächen mit zusammen ca. 

9.200 m² entlang der südlichen Sanierungsgebietsgrenze zu erwerben (Maßnahme 4.03). Die Flächen 

befinden sich zurzeit im Besitz eines privaten Eigentümers und sollen beräumt und neugeordnet wer-

den, anschließend ist ein Verkauf an die nördlich bzw. westlich angrenzenden Scheuneneigentümer 

vorgesehen. 

Das gleiche Ziel wird mit dem Ankauf von Landwirtschaftsflächen nördlich der Strausberger Straße 

verfolgt (Maßnahmen 4.04 und 4.05), der für den Zeitraum 2018-2020 vorgesehen ist. Mit der Maß-

nahme 4.04 soll darüber hinaus die Anlage öffentlicher Stellplätze und Erschließungswege vorbereitet 

werden. In beiden Fällen verhindert die äußerst kleinteilige Grundstückssituation eine private Lösung. 

5.4.2 Bodenordnung (B.4.2) 

Die überwiegende Mehrheit der Scheunen verfügt wegen der speziellen Grundstückssituation im 

Scheunenviertel nicht über private Freiflächen und hat somit nur eingeschränkte Entwicklungsmöglich-

keiten. Erklärtes Ziel der Sanierung ist es, durch Maßnahmen zur Bodenneuordnung zukünftig allen 

Scheunen private Freiflächen zuzuordnen und so die Wohnverhältnisse und die Funktionsfähigkeit des 

Gebietes zu verbessern. Darüber hinaus gilt es, die durch den Bebauungsplan vorgesehenen Erschlie-

ßungs- und Freianlagen vorzubereiten sowie die Neubebauung von Grundstücken zu ermöglichen. 

Anders als ursprünglich geplant wird dabei auf die Anwendung eines umfassenden Umlegungsverfah-

rens, wie es das Baugesetzbuch vorsieht, verzichtet. Dieses als Sanierungsumlegung bezeichnete Ver-

fahren, das die gesetzlichen Vorschriften für eine Umlegung (§§ 45-79 BauGB) durch besondere Vor-

schriften im Zusammenhang mit einer Sanierung ergänzt (§ 153 Abs. 5 BauGB und § 155 Abs. 2 

BauGB), wäre mit einem sehr hohen organisatorischen und zeitlichen Aufwand versehen und kam im 

Land Brandenburg bisher kaum zur Anwendung.  

Angesichts des drohenden Substanzverlustes und des z.T. dringenden Handlungsbedarfs beabsichtigt 

die Stadt Altlandsberg stattdessen die Durchführung einer informellen Bodenneuordnung in bestimm-

ten Teilbereichen. Hierbei werden zwei Verfahren unterschieden.  

Sind nur wenige, unmittelbar benachbarte Grundstücke betroffen, soll die Neuordnung bilateral und 

auf freiwilliger Basis zwischen den jeweiligen Nachbarn erfolgen. Die Stadt übernimmt hier die Rolle 

des Initiators und steht den Eigentümern beratend zur Seite. Ein Fördermitteleinsatz ist zunächst nicht 

geplant.  

Sind dagegen in einem Bereich viele Einzeleigentümer betroffen und/oder es sind größere, zusammen-

hängende Flächennutzungen (z.B. öffentliche Grün- und Erschließungsanlagen) geplant, wird die Stadt 
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hier eine aktive Rolle einnehmen. In insgesamt fünf Bereichen beabsichtigt die Stadt, Grundstücke mit 

Bodenordnungsbedarf zu erwerben, sie neu zu ordnen und sie, sofern es sich nicht um eine öffentliche 

Nutzung handelt, wieder an die Eigentümer angrenzender Grundstücke zu verkaufen (Maßnahmen 

4.06-4.10, vgl. Plan 3 und die tabellarische Maßnahmenübersicht unter Punkt 6). Die Vorbereitung 

und Durchführung der Neuordnung ist in diesem Fall Aufgabe der Kommune und soll durch Fördermit-

tel unterstützt werden. Bei Bedarf kann die Stadt hierbei auf die Anwendung des gemeindlichen Vor-

kaufsrechts gemäß § 24ff BauGB zurückgreifen. 

Sollten die informellen Verfahren nicht erfolgreich sein bzw. an dem Widerstand einzelner Eigentümer 

scheitern, ist zu einem späteren Zeitpunkt erneut die Anwendung eines formellen Umlegungsverfah-

rens zu prüfen. 

 

Abb. 3: Vorschlag Grundstücksaufteilung (Quelle: eigene Darstellung, Grundlage: Luftbild der Stadt Altlandsberg) 
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Für mehrere Grundstücke entlang der Bollensdorfer Allee  ist das freiwillige Verfahren vorgesehen, hier 

geht es um die Schaffung privater Freiflächen im Bauwich oder im rückwärtigen Bereich durch Grund-

stücksteilung und –kauf bzw. –verkauf.   

Zur Herstellung der geplanten Wegeverbindung zwischen der Bollensdorfer Allee und der Kulturmanu-

faktur ist kurzfristig die Teilung des Flurstücks 62 (Flur 12) erforderlich, das sich zurzeit in Privateigen-

tum befindet (Maßnahme 4.06). Anschließend wird die Stadt das neue Teilstück erwerben und den 

neuen Fußweg herstellen. Alternativ ist die Begründung einer Grunddienstbarkeit bzw. eines öffentli-

chen Wegerechtes zu prüfen.  

Mit dem Ziel, im Quartier zwischen der Bollensdorfer Allee und der Fredersdorfer Chaussee einen in-

ternen Erschließungsweg, öffentliche Stellplätze und eine öffentliche Grünfläche (Spielplatz/Kita) zu 

realisieren und darüber hinaus den angrenzenden Scheunen private Freiflächen zuzuordnen, wird auch 

hier mittelfristig ein (Zwischen-)Erwerb der Flächen durch die Stadt mit anschließender Neuordnung 

(Grundstücksteilung, Wiederverkauf von Teilflächen) angestrebt (Maßnahme 4.07). 

Ebenfalls mittelfristig (2018/20) plant die Stadt Altlandsberg drei Teilflächen (Flur 12, Flurstücke 311, 

312 und 316) entlang der südlichen Sanierungsgebietsgrenze zu erwerben, zu teilen und den angren-

zenden Grundstücken zuzuordnen (Maßnahme 4.08). Ziel ist es, allen Scheunen Freiflächen zur Verfü-

gung zu stellen. 

Das gleiche Ziel, wenn auch längerfristig (2021-24), verfolgt die Stadt bei den landwirtschaftlichen 

Nutzflächen nördlich der Strausberger Straße (Maßnahmen 4.09 und 4.10). Angesichts der großen 

Zahl von Einzeleigentümern ist hier ggf. der Einsatz eines formellen Verfahrens zu prüfen. 

5.4.3 Freilegung von Grundstücken (B.4.4) 

Derzeit können mehrere Grundstücksflächen im Scheunenviertel nicht entsprechend den Sanierungs-

zielen und den Festsetzungen des Bebauungsplans entwickelt werden. Ursache sind hier z.T. neuzeitli-

che und nicht denkmalrelevante Bestandsgebäude sowie Bewuchs und Aufschüttungen, die einer 

Sanierung bzw. Neubebauung im Wege stehen. Dabei handelt es sich sowohl um Maßnahmen der 

Stadt, für die eine Förderung beansprucht werden soll, als auch um private Maßnahmen, die durch die 

Eigentümer eigenverantwortlich durchgeführt werden. Eigentümergespräche und ggf. rechtliche In-

strumente bilden hierfür die Grundlage.  

Ein Abriss denkmalgeschützter Scheunen ist grundsätzlich ausgeschlossen. In Abstimmung mit den 

Denkmalschutzbehörden ist jedoch zu prüfen, wie mit nur noch fragmentarisch erhaltenen Baukörpern 

umzugehen ist (Scheunengrundstücke B11, B15, B16, F03, S03 und S24) und eine langfristige Neube-

bauung möglich ist.   

Aus gestalterischen Gründen und um eine abweichende Grundstücksnutzung zu ermöglichen sollen 

darüber hinaus mehrere neuzeitliche Gebäude bzw. Anbauten beseitigt werden, die in den letzten 

zwanzig Jahren, z.T. ohne Genehmigung, errichtet wurden. Dies betrifft u.a. zwei Holzbauten an der 

Bollensdorfer Allee (Flur 5/Flurstück 62), die straßenbegleitende Bebauung an der Kulturmanufaktur 

(Blumenladen) sowie die Anbauten an der Scheune S 26 an der Strausberger Straße. Eine Förderung 

dieser privaten Maßnahmen ist nicht vorgesehen.  
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Zusätzlich zu den Freilegungsmaßnahmen gilt es, mehrere Grundstücke von störendem Bewuchs und 

Aufschüttungen zu befreien und sie so für eine Neubebauung oder Nutzung als öffentliche oder priva-

te Grünfläche vorzubereiten. 

Im Rahmen der Gesamtmaßnahme sollen kurzfristig (2016/17) drei Beräumungs- bzw. Freilegungs-

maßnahmen durch die Stadt Altlandsberg durchgeführt und gefördert werden (vgl. Plan 4 und die 

tabellarische Maßnahmenübersicht unter Punkt 6).  

Mit der Beseitigung von Mauerresten an der Bollensdorfer Allee soll ein städtisches Grundstück für die 

geplante Neubebauung vorbereitet werden (Maßnahme 4.11). Das Grundstück besitzt für die Entwick-

lung des Quartiers zwischen Fredersdorfer Chaussee und Bollensdorfer Allee eine große Bedeutung. 

Ebenfalls wichtig für das Quartier ist die Freilegung der Grundstücksflächen im Blockinnenbereich, die 

auch den Abriss des leer stehenden Stallgebäudes und die Beseitigung von Mauerresten umfasst 

(Maßnahme 4.12). Mit der Maßnahme soll die Anlage öffentlicher und privater Grünflächen sowie der 

Neubau einer internen Erschließung vorbereitet werden. 

Entlang der südlichen Sanierungsgebietsgrenze werden auf einer großen Fläche Bewuchs und vorhan-

dene Aufschüttungen beseitigt, um hier eine Grundstücksneuordnung und die Anlage privater und 

öffentlicher Grünflächen zu ermöglichen (Maßnahme 4.13). 

5.4.4 Sicherungsmaßnahmen (B.4.5.7) 

Ein großer Teil der denkmalgeschützten Scheunenbebauung weist erhebliche Baumängel im Dach- 

und Fassadenbereich auf und ist z.T. akut in seinem Bestand gefährdet. Um den dauerhaften Verlust 

dieser Gebäude zu verhindern sollen daher in den Jahren 2016/17 Sicherungsmaßnahmen durchge-

führt und – da eine wirtschaftliche Nutzung bzw. eine Sanierung der betroffenen Objekte nicht kurz-

fristig zu erwarten ist – zu 100% aus der Städtebauförderung gefördert werden (bezogen auf die 

unrentierlichen Kosten). Eine Sicherung ist insgesamt für dreizehn Scheunen vorgesehen, die sich alle 

in Privateigentum befinden (Maßnahmen 4.14-4.26, vgl. Plan 5 und die tabellarische Maßnahmen-

übersicht unter Punkt 6). Die jeweils notwendigen Sicherungsmaßnahmen weichen in Art und Umfang 

der Maßnahme z.T. deutlich voneinander ab und orientieren sich am individuellen Handlungsbedarf, 

der im Rahmen der Bestandsanalyse aufgezeigt und in den Scheunen-Steckbriefen zusammengefasst 

wurde.  

Vier der Objekte sollen als Modellvorhaben (vgl. 5.3) entwickelt werden, diesbezügliche Gespräche mit 

den Eigentümern wurden in der ersten Jahreshälfte geführt. Hier ist zu prüfen, inwieweit die geplan-

ten Sicherungsmaßnahmen evtl. zugunsten einer kurzfristigen Sanierung entfallen können.  

5.5 Herstellung und Änderung von Erschließungs- und Freianlagen (B.5) 
Die Herstellung und Aufwertung öffentlicher Erschließungs- und Freianlagen bilden neben den gebäu-

debezogenen Maßnahmen und den Ordnungsmaßnahmen den dritten wichtigen Baustein der Sanie-

rung. Ziel ist es, einerseits die verkehrliche Anbindung und Erschließung des Quartiers zu verbessern, 

andererseits die Wohn- und Arbeitsverhältnisse im Quartier durch gestalterische Maßnahmen zu erhö-

hen. Die geplanten Maßnahmen sollen dazu beitragen, die privaten Eigentümer zu eigenen Sanie-

rungsaktivitäten zu motivieren und möglichen Investoren eine langfristige Entwicklungsperspektive 

aufzuzeigen. Insgesamt sind zwölf Einzelmaßnahmen geplant (Maßnahmen 5.01-5.12, vgl. Plan 1 und 
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die tabellarische Maßnahmenübersicht unter Punkt 6), die sich eng an den Festsetzungen des Be-

bauungsplan orientieren und diesen umsetzen. 

5.5.1 Motorisierter Individualverkehr 

Zur Optimierung des Straßennetzes sind kurzfristig zwei Maßnahmen vorgesehen (2016/17). Mit der 

Neugestaltung der Bollensdorfer Allee sollen gestalterische und funktionale Mängel behoben, die Ver-

kehrssicherheit optimiert und Impulse für die Sanierung der anliegenden Scheunen generiert werden. 

Die Maßnahme umfasst die Neugestaltung der Fahrbahndecke unter Wiederverwendung des vorhan-

denen Kopfsteinpflasters, die Anlage eines einseitigen, straßenbegleitenden Fußweges sowie die Neu-

gestaltung des Einmündungsbereichs an der Fredersdorfer Chaussee (L30) in Verbindung mit einer 

Einbahnstraßenregelung für die Bollensdorfer Allee. Die Straße wird auch in Zukunft überwiegend 

Erschließungsfunktion für das Quartier übernehmen, langfristig auch für die östlich angrenzenden 

Neubaugrundstücke. Angesichts des Maßnahmenumfangs und der unterschiedlichen zeitlichen Anfor-

derungen erfolgt die Sanierung in zwei Bauabschnitten: der erste, zur Unterstützung der angrenzen-

den Modellvorhaben kurzfristig (Maßnahme 5.02), der zweite langfristig (Maßnahme 5.03).  

Parallel zur Sanierung der Bollensdorfer Allee sollen mit dem Neubau einer Verbindungsstraße zur 

Fredersdorfer Chaussee eine zweite, sichere Anbindung an die L30 sowie ein Ansatzpunkt für die in-

terne Erschließung des „Dreiecks“ geschaffen werden (Maßnahme 5.04). Langfristig können über die 

neue Verbindungsstraße, die einseitig einen straßenbegleitenden Fußweg erhalten soll, auch die süd-

lich angrenzenden Baugrundstücke erschlossen werden.  

Mittelfristig (2018-2020) ist die Anlage eines Wohnweges und mehrerer Besucherstellplätze im Quar-

tier Bollensdorfer Allee/Fredersdorfer Chaussee geplant (Maßnahme 5.05), ebenso wie die Neugestal-

tung bzw. Herstellung der Zufahrt an der Strausberger Straße zum südlich angrenzenden Neubauge-

biet (Maßnahme 5.09), die einen wichtigen Eingangsbereich darstellt und vor allem für das Modellpro-

jekt Büronutzung (Maßnahme 3.02) eine große Bedeutung hat. Im gleichen Zeitraum sollen mit der 

Neugestaltung der südlichen „Vorgartenzone“ an der Strausberger Straße die Regenwasserableitung 

optimiert sowie Zufahrtsbereiche funktional und gestalterisch aufgewertet werden (Maßnahme 5.08).   

Langfristig (2021-2024) sind zwei weitere Maßnahmen im Bereich der Strausberger Straße geplant, 

mit denen die Erschließung der nördlich angrenzenden Scheunen verbessert werden soll. Die Maß-

nahmen umfassen die Anlage von Besucherstellplätzen im Bereich der Gartencenterzufahrt (Maßnah-

me 5.06), sowie die Herstellung eines Anliegerwegs zur Erschließung der hinteren Grundstücksberei-

che, ebenfalls in Verbindung mit der Anlage von Besucherstellplätzen im Zufahrtsbereich (Maßnahme 

5.07). 

5.5.2 Fußgänger- und Radverkehr 

Zentrales Element einer von dem Straßennetz unabhängigen Fuß- und Radwegeerschließung des Ge-

bietes ist eine neue Wegeverbindung zwischen dem Parkplatz an der Kulturmanufaktur und der 

Bollensdorfer Allee (Maßnahme 5.01), die nach Abriss der nicht historischen Bestandsgebäude  kurz-

fristig geschaffen werden soll (2016/17). Zusammen mit den geplanten Anliegerwegen, der zukünfti-

gen Grünverbindung zwischen der Fredersdorfer Chaussee und dem Neubaugebiet sowie dem vor-

handenen Fußweg am ehemaligen jüdischen Friedhof entsteht so in Zukunft ein attraktives Wegenetz, 
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das sowohl die interne Erschließung des Scheunenviertels als auch eine gute Anbindung an die Alt-

stadt gewährleistet.  

5.5.3 Grünstruktur und Freiraumentwicklung 

Gärtnerisch gestaltete, gebäudebezogene Freiflächen werden in Zukunft die Freiraumstruktur des 

Scheunenviertels prägen und die Wohn- und Aufenthaltsqualität im Gebiet deutlich erhöhen. Die Stadt 

Altlandsberg übernimmt hier die notwendige Vorbereitung in Form von Ordnungsmaßnahmen (vgl. 

Kapitel 5.4), die Gestaltung der Freiflächen bleibt Aufgabe der jeweiligen Eigentümer und soll nicht 

Gegenstand der Förderung werden. Neben den privaten, gebäudebezogenen Freiflächen beabsichtigt 

die Stadt Altlandsberg die Herstellung öffentlicher Grünflächen, um eine Versorgung mit Spielflächen, 

Parkanlagen und Grünverbindungen innerhalb des Gebietes sicherzustellen und gleichzeitig wichtige 

stadtökologische Funktionen zu gewährleisten. Im Einzelnen handelt es sich um drei Maßnahmen (vgl. 

Plan 1 und die tabellarische Maßnahmenübersicht unter Punkt 6). 

Im Zusammenhang mit der Sanierung des Quartiers Bollensdorfer Allee/Fredersdorfer Chaussee und 

der geplanten Realisierung einer Kindertagesstätte ist mittelfristig (2018-2020) die Herstellung eines 

öffentlichen Spielplatzes geplant, der an Wochentagen durch die Kita mitgenutzt werden könnte 

(Maßnahme 5.11). Mit der Maßnahme soll die Wohnfunktion des Gebietes insbesondere für junge 

Familien gestärkt, gleichzeitig auch die Versorgung der angrenzenden (Neubau-) Gebiete verbessert 

werden. Die bisherige Festsetzung als private Grünfläche ist im Bebauungsplan entsprechend zu än-

dern.  

Langfristig (2021-2024) ist darüber hinaus die Anlage einer neuen Grün- und Wegeverbindung zwi-

schen der Fredersdorfer Chaussee und dem östlich angrenzenden Neubaugebiet geplant, mit der eine 

von der Straße unabhängige, attraktive Fuß- und Radwegeverbindung geschaffen wird (Maßnahme 

5.10). Gleichzeitig soll mit der geplanten Aufwertung des ehemaligen jüdischen Friedhofs im Süden 

des Scheunenviertels eine ungestaltete und bisher weitgehend unzugängliche Grünfläche für die Öf-

fentlichkeit erschlossen und als Parkanlage qualifiziert werden (Maßnahme 5.12).  

5.6 Begleitende Maßnahmen 
Im Sinne einer nachhaltigen Stadtentwicklung kann es sinnvoll sein, die Sanierungsmaßnahmen im 

Scheunenviertel durch andere, begleitende Maßnahmen zu komplementieren und so gezielt Synergien 

zu nutzen. Neben touristischen Projekten, wie z.B. die Einbindung des Scheunenviertels in vorhandene 

und zukünftige Rund- und (Rad-)Wanderwege oder die Realisierung eines Nahversorgungsangebots im 

Umfeld ist auch die energetische Erneuerung des Viertels eine wichtige Aufgabe. Ziel ist es hier, für das 

gesamte Quartier zwischen der Bollensdorfer Allee, der neuen Verbindungsstraße und der 

Fredersdorfer Chaussee ein energetisches Quartierskonzept zu erarbeiten und Möglichkeiten für die 

Einbindung regenerativer Energien in die Strom- und Wärmeversorgung sowie die energetische Sanie-

rung der denkmalgeschützten Bausubstanz aufzuzeigen. Die Maßnahme soll als wichtiger Baustein in 

das parallel zu bearbeitende Klimaschutzkonzept integriert und im Rahmen des KFW-Programms 

„Energetische Stadtsanierung“ gefördert werden – eine Förderung des kommunalen Eigenanteils über 

Mittel der Städtebauförderung ist in diesem Zusammenhang zu prüfen. 
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6. Tabellen und Pläne 

Maßnahmenübersicht/Kosten- und Finanzierungskonzept (2016-2024) 

Handlungs-

feld 
Maßnahmen/Anmerkung Träger Gesamtkosten 

StBauFM                           

(B/L/K) 

Zuwendungsanteil 

(B/L) 
KMA Beitrag Dritter Fördersatz 

B.1 
Machbarkeitsstudie Kita, Wettbewerb, Grundstückspässe, Gutachten 

etc. 
Stadt 380.000,00 € 380.000,00 € 304.000,00 € 76.000,00 € 0,00 € 100% 

Summe B.1  Vorbereitung der Gesamtmaßnahme und durchführungsbezogene  

                     Untersuchungen und Gutachten 
380.000,00 € 380.000,00 € 304.000,00 € 76.000,00 € 0,00 € 

 

B.2 Begleitung der Gesamtmaßnahme, Aufgaben Sanierungsbeauftragter Stadt 800.000,00 € 800.000,00 € 640.000,00 € 160.000,00 € 0,00 € 100% 

B.2 Bürgerbeteiligung / Information Stadt 50.000,00 € 50.000,00 € 40.000,00 € 10.000,00 € 0,00 € 100% 

Summe B.2  Begleitung der Gesamtmaßnahme 850.000,00 € 850.000,00 € 680.000,00 € 170.000,00 € 0,00 € 
 

B.3 Hüllensanierungen privat 8.400.000,00 € 1.100.000,00 € 880.000,00 € 220.000,00 € 7.300.000,00 € 
max. 55% 

bzw. 49,5% 

B.3 Modellvorhaben  privat 10.400.000,00 € 4.350.000,00 € 3.480.000,00 € 870.000,00 € 6.050.000,00 € max. 25% 

B.3 kleinere bauliche Maßnahmen privat 50.000,00 € 25.000,00 € 20.000,00 € 5.000,00 € 25.000,00 €   

Summe B.3  Baumaßnahmen (§ 148 BauGB) 18.850.000,00 € 5.475.000,00 € 4.380.000,00 € 1.095.000,00 € 13.375.000,00 € 
 

B.4.1 Gutachten, Kaufpreis, Nebenkosten, Vermessung Stadt 560.472,00 € 560.472,00 € 312.377,60 € 78.094,40 € 0,00 € 100% 

B.4.2 Neuvermessung und Zuordnung zu Scheunengrundstücken Stadt 318.000,00 € 318.000,00 € 254.400,00 € 63.600,00 € 0,00 € 100% 

B.4.4 Beräumung des Geländes, Abriss Baracke Stadt 155.000,00 € 155.000,00 € 124.000,00 € 31.000,00 € 0,00 € 100% 

B.4.5.7 Sicherungen privat 375.000,00 € 375.000,00 € 300.000,00 € 75.000,00 € 0,00 € 100% 

Summe B.4  Ordnungsmaßnahmen (§ 147 BauGB) 1.408.472,00 € 1.408.472,00 € 990.777,60 € 247.694,40 € 0,00 € 
 

B.5 Wegebau Stadt 350.000,00 € 350.000,00 € 280.000,00 € 70.000,00 € 0,00 € 100% 

B.5 Erschließung und Straßenbau Stadt 1.300.000,00 € 1.300.000,00 € 1.040.000,00 € 260.000,00 € 0,00 € 100% 

B.5 Parkplatzbau Stadt 230.000,00 € 230.000,00 € 184.000,00 € 46.000,00 € 0,00 € 100% 

B.5 Freiflächengestaltung  Stadt 320.000,00 € 320.000,00 € 256.000,00 € 64.000,00 € 0,00 € 100% 

B.5 Herstellung eines Spielplatzes Stadt 60.000,00 € 60.000,00 € 48.000,00 € 12.000,00 € 0,00 € 100% 

Summe B.5  Herstellung und Änderung von Erschließungsanlagen und Freiflächen 2.260.000,00 € 2.260.000,00 € 1.808.000,00 € 452.000,00 € 0,00 € 
 

  Summe   23.748.472,00 € 10.373.472,00 € 8.162.777,60 € 2.040.694,40 € 13.375.000,00 €   
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Plan 1: Bau- und Erschließungsmaßnahmen 
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Plan 2: Maßnahmen Grunderwerb 
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Plan 3: Maßnahmen Bodenordnung 
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Plan 4: Maßnahmen Abriss/Freilegung 
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Plan 5: Maßnahmen Gebäudesicherung 

 


